Zusammenfassung einer Klage am Beispiel der Evang.-Luth. Kirche Bayern. 

Hinweis:  

Dieser Text ist die bearbeitete Zusammenfassung einer tatsächlichen Klagebegründung vom August/September 2018.
Um deutlich zu machen, dass diese Argumentation für Klagen gegen andere Kirchen und in anderen Bundesländern entsprechend angepasst werden muss, ist hier anders als sonst üblich nicht von „dem/der Beklagten“ die Rede, sondern direkt von der ELKB.

(Adressen, Beteiligte)
Namens und mit Vollmacht der Klägerin erhebe ich hiermit

Klage

und stelle zunächst die folgenden

Anträge: 

1. Der Bescheid der beklagten ELKB, KiStAmt xy vom tt.mm.jjjj über besonderes Kirchgeld 20xx, Steuernummer xxx/xxx/xxx, in der Gestalt der Einspruchsentscheidung der Beklagten vom tt.mm.jjjj wird aufgehoben.

2. Die Beklagte trägt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Hilfsweise für den Fall des Unterliegens: Die Revision wird zugelassen.

Begründung:

Es gilt der Grundsatz der Individualbesteuerung. 

1 Sachverhalt 

Die Klägerin ist Mitglied der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern (ELKB). Ihr Ehemann gehört keiner Kirche, Religions- oder Weltanschauungsgemeinschaft an.

Die Eheleute wurden im Jahr 20xx  zusammen zur Einkommensteuer veranlagt. Die Klägerin erzielte in dem Jahr eigene Einkünfte in Höhe von rund xx.xxx €. 
Die ELKB hat gegen die Klägerin auf Basis eines zusammen mit ihrem Ehemann gemeinsam zu versteuernden Einkommens laut Einkommensteuerbescheid i.H.v. xxx.xxx €  ein besonderes Kirchgeld i.H.v. x.xxx € festgesetzt. 

Die Klägerin erhob mit Datum vom tt.mm.jjjj hiergegen beim KiStAmt xy der ELKB Einspruch (Anlage x)

Mit Datum vom tt.mm.jjjj erging hierzu die Einspruchsentscheidung der Beklagten, in der der Einspruch der Klägerin als unbegründet zurückgewiesen wird (Anlage y). 

Hiergegen richtet sich die nun erhobene Klage.

Die zulässige Klage ist begründet.

Der angefochtene Bescheid für 20xx über besonderes Kirchgeld ist rechtswidrig und verletzt die Klägerin in ihren Rechten. Er ist deshalb antragsgemäß aufzuheben.

2 Rechtsanspruch der Klägerin

Die Klägerin hat lt. BVerfG einen Rechtsanspruch darauf, dass ausschließlich ihr eigenes Einkommen kirchlich besteuert wird.

2.1 Nur das eigene Einkommen

Die Kirche „muss“ das eigene Einkommen des Kirchenmitglieds besteuern, und nur dieses. 

Die Beklagte, die ELKB, bemisst das besondere Kirchgeld am Einkommen, genauer gesagt am gemeinsam zu versteuernden Einkommen der Ehegatten (§ 6 KirchStErhebG).

Das BVerfG sagt dazu:

Weil die Kirche nur ihre Mitglieder besteuern darf, darf sie „als Bemessungsgrundlage nur das Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten zugrunde“ legen (BVerfG, 1 BvR 606/60, C I 1) 
„Wählt sie [die Kirche] das Einkommen im Sinne des Einkommensteuerrechtes als Maßstab, dann muß es das marktwirtschaftliche Einkommen (im Sinne des Einkommensteuergesetzes) des kirchenangehörigen Ehegatten sein.“ 
(ebd., C I 2)

Ausweislich der Formulierung „muss“ ist dies zwingend, also ohne jeden Ermessensspielraum.
Dies ist ein tragender Grund dieses Urteils, in dem lt. BVerfG  2 BvR 591/06 etc. die wesentlichen verfassungsrechtlichen Fragen der Heranziehung zur KiESt sowie zum besonderen Kirchgeld geklärt sind
. Daran ist ELKB als Kirche mitsamt ihrem KiStAmt als Behörde und auch das Gericht nach § 31 (1) BVerfGG gebunden.

Danach muss die ELKB das besondere Kirchgeld ausschließlich nach dem Maßstab des eigenen Einkommens des Kirchenmitglieds bemessen, die Bemessung am gemeinsamen Einkommen der Ehegatten ist ausgeschlossen.

Diese verfassungsrechtliche Muss-Bestimmung lässt weder der ELKB und ihrem KiStAmt noch dem Gericht irgendeinen Ermessenspielraum. Die optionale Kann-Bestimmung des Obiter dictum („Gegenstand der Besteuerung könnte der Lebensführungsaufwand sein“) ist dem nachgeordnet.

Es ist daher völlig gleichgültig, wenn die Rechtsprechung die Heranziehung zum besonderen Kirchgeld bei einem eigenen Einkommen für zulässig erklärt hat, diese Muss-Bestimmung geht vor. Zumal diese ganze Rechtsprechung insbes. des BFH nicht haltbar ist; dazu später.

Im Übrigen hat das BVerfG glasklar festgelegt, dass die Besteuerung des Lebensführungsaufwandes (und somit das besondere Kirchgeld) nur im Falle „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ möglich ist (BVerfG  1 BvR 606/60, C II 2), so als "eindeutige Rechtslage" bestätigt in BFH  I B 109/12. . 
Daran ändern die ganzen Täuschungsmanöver anhand der Zulässigkeit der hilfsweisen Bemessung dieses Lebensführungsaufwandes am gemeinsam zu versteuernden Einkommen nichts. Denn diese Bemessung ist nur beim einkommenslosen Kirchenmitglied zulässig (BVerwG VII C 48.73, BFH  I R 76/04), zudem müssen Steuern formell und materiell der Verfassung gemäß sein (BVerfG, 1 BvR 413/60, C I 1). 
2.2 Keine Haushaltsbesteuerung

Die Kirche darf nur ihre Mitglieder besteuern, eine Haushalts- oder Familienbesteuerung ist ausgeschlossen.

Die ELKB begründet das besondere Kirchgeld als Haushaltsbesteuerung bzw. Besteuerung des Familieneinkommens, weil die Ehegatten durch die Wahl der Zusammenveranlagung bei der Einkommensteuer dem Staat gegenüber gezeigt hätten, dass ihr Einkommen wie ein gemeinsames Einkommen beider Ehegatten behandelt werden solle. „Daran orientiert sich auch die Kirchensteuer.“ (ELKB,  Erläuterungen zu der Einführung und den rechtlichen Grundlagen des besonderen Kirchgeldes in der ELKB, Stand 16.6.2010, Ziffer 4; Download von https://www.kirche-und-geld.de/downloads/ELKB-Erklaerung-des-Besonderen-Kirchgeldes-2014.pdf  am 26.11.2018).

Diese Begründung und Besteuerungspraxis der ELKB widersprechen direkt der verfassungsrechtlichen Klärung der Kirchensteuerpflicht bei glaubensverschiedener Ehe durch das BVerfG:
Das Besteuerungsrecht der Kirchen besteht nur gegenüber ihren Angehörigen, „bei glaubensverschiedenen Ehen also nur gegenüber den ihr angehörigen Ehegatten“ (BVerfG, 1 BvR 606/60, C I 1), also nicht gegenüber der Ehe oder Familie. 
„Die Anknüpfung der Kirchensteuer an das Familieneinkommen würde nach diesen Darlegungen also zu einer Art Haushaltsbesteuerung führen, wie sie vor 1958 im Einkommensteuerrecht gegolten hat. Da aber im heutigen staatlichen Einkommensteuerrecht das Steuerverhältnis ein individuelles ist und die Ehe über die Unterhaltsgemeinschaft hinaus keine enge Wirtschaftsgemeinschaft begründet (vgl. BVerfGE 13, 290 [308]), entspricht der sog. Halbteilungsgrundsatz weder dem heutigen Einkommensteuerrecht noch dem modernen Familiengüterrecht.“
(BVerfG, 1 BvR 606/60, Ziff. C I 2 d)

„In einer glaubensverschiedenen Ehe besteht gerade auf dem hier in Betracht kommenden Gebiete der religiösen Überzeugung und Haltung eine Gemeinschaft nicht; die eheliche Gemeinschaft beruht nicht auf der gemeinsamen Anerkennung religiöser Glaubensinhalte, Wertvorstellungen und Verpflichtungen.“
(BVerfG, 1 BvL 31/62, C I 2b)

„Im übrigen kann die Ehe zum Anknüpfungspunkt für wirtschaftliche Rechtsfolgen nur insoweit gemacht werden, als dies der Natur des zu regelnden Lebensgebietes entspricht (BVerfGE 6, 55 [76 f.]). Dies ist hier nicht der Fall. Die Kirchensteuerpflicht ist die wirtschaftliche Entsprechung und Folge der Kirchenzugehörigkeit, d.h. einer höchstpersönlichen Beziehung. Das zu regelnde Steuerverhältnis ist aber seinem Wesen nach ein individuelles.“
(BVerfG, 1 BvL 31/62, C I 2c)

Dies sind lt. 2 BvR 591/06 etc. verfassungsrechtlich geklärte Fragen, zudem tragende Gründe dieser BVerfG-Entscheidungen.
3 Kein Hinzurechnen des anderen Einkommens

Dem Einkommen des Kirchenmitglieds darf nicht das Einkommen seines kirchenfremden Ehepartners hinzugerechnet werden. 

Die Bemessung des besonderen Kirchgeldes gegen die Klägerin anhand des gemeinsam zu versteuernden Einkommens beider Ehegatten widerspricht direkt den einschlägigen Vorgaben des BVerfG und ist damit nicht der Verfassung gemäß.
Die ELKB bemisst das besondere Kirchgeld am gemeinsam zu versteuernden Einkommen der Ehegatten (§ 6 KirchStErhebG), das auf der Zusammenveranlagung nach § 26 Abs. 1 EStG beruht. Dazu werden nach § 26 b EStG die Einkünfte beider zusammengerechnet und die Ehegatten als EIN Steuerpflichtiger behandelt.

Die Kirche darf aber nicht die eheliche Gemeinschaft, sondern nur ihre Mitglieder besteuern, bei glaubensverschiedener Ehe nur den ihr angehörenden Ehegatten (BVerfG, s.o.). 

Wenn die Kirche aber gemäß BVerfG nur den ihr angehörenden Ehegatten besteuert, wie das formell der Fall ist, so rechnet sie bei der Ermittlung des besonderen Kirchgeldes mit dem „gemeinsam zu versteuernden Einkommen“ zu dessen eigenem Einkommen das seines konfessionslosen Ehegatten hinzu.
Genau dieses hat das BVerfG in 1 BVerfG 606/60 wegen der unterschiedlichen Konstellation der Steuerpflicht explizit ausgeschlossen:

„[Die] Zusammenveranlagung nach § 26 Abs. 1 EStG [hat] zur Voraussetzung, daß beide Ehegatten unbeschränkt steuerpflichtig im Sinne des § 1 EStG sind.
Bei der Kirchensteuer aber ist von vornherein nur der kirchenangehörige Ehegatte steuerpflichtig.

Bei einer glaubensverschiedenen Ehe besteht also gerade keine gemeinsame unbeschränkte Steuerpflicht gegenüber demselben Steuergläubiger. 

Es fehlt daher einer solchen Ehe rechtlich die Möglichkeit, in Anwendung der Grundsätze des Splitting dem kirchenangehörigen Ehegatten Einkünfte zuzurechnen, die dem nicht der Kirche angehörenden Eheteil zufließen.“
(ebd., Ziff. C I 2 a, Absätze und Hervorhebung nur hier).

Auch dies ist ein tragender Grund von 1 BvR 660/60, der nach § 31 Abs. 1 BVerfGG bindend ist. 
Damit blockiert auch diese Muss-Bestimmung („keine rechtliche Möglichkeit“) bei einem eigenen Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten die Bemessung der Kirchensteuer am gemeinsam zu versteuernden Einkommen der Ehegatten. Anders als die ELKB behauptet, begründet die Zusammenveranlagung zur Einkommensteuer absolut nichts zur Kirchensteuer, weil die Steuerpflicht eine andere ist.
Dieser Rechtslage lt. BVerfG widersprechen sowohl die Bestimmungen der ELKB als auch die hier streitige Festsetzung der Kirchensteuer gegen die Klägerin.

Die ELKB bzw. ihr KiStAmt und das Gericht haben hier aber wegen § 31 (1) BVerfGG keinen Ermessensspielraum. Ansonsten liegt ein Verstoß gegen Art. 20 (3) GG vor, was die Rechte der Einspruchsführerin und ggf. Klägerin aus Art 2 (1) GG (allg. Handlungsfreiheit) verletzt. (vgl. BVerfG, Beschluss vom 08.09.2010 – 2 BvL 3/10; m.w.N.). Ebenso: (BVerfGE 19, 377 [391 f.]; 20, 56 [87]; 24, 289 [297]); (BVerfG, Beschluss vom 10. Juni 1975 - 2 BvR 1018/74, Ziffer B I 3)(BVerfG, Beschluss vom 20. Januar 1966 - 1 BvR 140/62, Ziffer B VI 2; 2 BvR 1964/05).

Aufgrund dieser o.a. Festlegungen des BVerfG entfällt mangels Vergleichsobjekt die sog. Vergleichsberechnung, bei der die KiESt auf das eigene Einkommen des kirchenangehörigen Ehegatten mit dem besonderen Kirchgeld auf das zusammengerechnete (gemeinsam zu versteuernde) Einkommen beider Ehegatten verglichen wird. 

4 Bestimmungen auf Landesebene

Das bayr. KiStG ändert an alledem nichts.

4.1 Nicht der Verfassung gemäß

Das bayr. KiStG erlaubt die Erhebung des besonderen Kirchgeldes auch bei einem eigenen Einkommen des Kirchenmitglieds (Art. 4 Nr. 3).

Das bayr KiStG entspricht daher insoweit nicht der Verfassung, als es den Kirchen umfassendere Besteuerungsmöglichkeiten zugebilligt hat als das verfassungsrechtlich maßgebliche Urteil des BVerfG 1 BvR 606/60 dies ermöglicht hat („mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“, Ziff. C II 2). Zudem hat das BVerfG diese umfassenderen Besteuerungsmöglichkeiten ausgeschlossen (siehe vorstehend).

Diese Bestimmungen des bayr. KiStG sind nicht verfassungsgemäß zustande gekommen, weil der bayr. Gesetzgeber seine Bindung nach § 31 Abs. 1 BVerfGG an die o.a. tragenden Gründe der Urteile des BVerfG nicht beachtet hat, in denen das BVerfG die Verfassung in Bezug auf die kirchliche Besteuerung bei glaubensverschiedener Ehe ausgelegt hat. Lt. BVerfG 2 BvR 591/06 etc. ist das insbes. das Urteil 1 BvR 606/60.

4.2 Irrelevant

Das bayr. KiStG ist insoweit aber sowieso irrelevant.

Die ELKB kann sich so oder so nicht auf diese umfassenderen Besteuerungsrechte lt. bayr. KiStG berufen, weil sie beim Ausfüllen der landesrechtlichen Bestimmungen ihrerseits direkt an die Verfassung gebunden ist. (BVerfG, 2 BvR 443/01, B 2 b) aa) (3).

4.3 Nur Ermächtigungsnorm im KiStG

Da es sich im Finanzgerichtsprozess um die Rechtmäßigkeitskontrolle staatlicher Eingriffsverwaltung handelt (auch wenn sie hier ein verliehenes Hoheitsrecht ist), die grundgesetzlich unter Gesetzesvorbehalt steht, muss die in Betracht kommende Eingriffsnorm in den Entscheidungsgründen des Urteils des FG angegeben werden
.
Das bayr. KiStG regelt zwar die Kirchensteuerpflicht (Art. 3 u. 6), beinhaltet aber keine solche Eingriffsnorm zur Heranziehung zum besonderen Kirchgeld.
Das bayr. KiStG  beinhaltet zum besonderen Kirchgeld nur Ermächtigungsnormen für die Kirchen, wie man an Art. 4 („können erhoben werden") und insbesondere an Art. 22 sieht:

„Das besondere Kirchgeld wird nach Maßgabe der Steuerordnungen der gemeinschaftlichen Steuerverbände erhoben und von den gemeinschaftlichen Steuerverbänden verwaltet.“
(Mit den "gemeinschaftlichen Steuerverbänden" sind z.B. die Kirchen gemeint). 

Nach den Gesetzgebungsunterlagen (Bayr. Landtag, Drucksache 14/7029, S. 6 zum neuen Art. 22; Plenarprotokoll 14/78 v. 12.12.2001, S. 5534) beinhaltet das bayr. KiStG zum besonderen Kirchgeld nur Ermächtigungsnormen für die Kirchen, aber keine Eingriffsnormen gegenüber den Kirchenmitgliedern.

Die Eingriffsnormen gegenüber dem Kirchensteuerpflichtigen stehen lt. Art. 22 KiStG in den Kirchensteuerordnungen („nach Maßgabe der Steuerordnungen“), hier also im KirchStErhebG der beklagten ELKB.

Damit ist das bayr. KiStG gegenüber dem Kirchensteuerpflichtigen als Begründung für ein besonderes Kirchgeld allein keinesfalls hinreichend. Maßgeblich für Heranziehung und Bemessung der Kirchensteuer gegenüber dem Kirchensteuerpflichtigen sind allein die Eingriffsnormen der ELKB, also ihr KirchStErhebG und die zugehörige AVKirchStErhebG.

4.4 Konkurrenz von KiESt und besonderem Kirchgeld

Das bayr. KiStG ermöglicht den Kirchen, sowohl KiESt als auch das besondere Kirchgeld zu erheben (Art. 4). Es regelt zwar die Bemessung der KiESt bei glaubensverschiedenere Ehe (Art. 9 Abs. 2), aber nicht ihre Konkurrenz zum besonderen Kirchgeld. Das KiStG verweist dazu in Art. 22 auf die kirchlichen Steuerordnungen, hier also das KirchStErhebG der ELKB.

Das KirchStErhebG sagt dazu:

„Das Nähere über die Erhebung des besonderen Kirchgeldes wird in einer Ausführungsverordnung geregelt.“
(§ 6 Abs. 4)

Erst diese AVKirchStErhebG beinhaltet die entscheidende Eingriffsnorm, mit der jeweils festgelegt wird, ob KiESt oder besonderes Kirchgeld zu erheben ist.

„Es ist eine Vergleichsberechnung zwischen der Kircheneinkommensteuer und dem besonderen Kirchgeld durchzuführen, wobei der höhere Betrag festgesetzt wird.“ 
(§ 4 Abs. 2)

Die Kirchensteuer nach dem Kirchgeldtarif ist tarifbedingt dann höher als die KiESt auf das eigene Einkommen des Kirchenmitglieds, wenn das Einkommen des kirchenfremden Ehepartners mehr als ca. 150% von dem des Kirchenmitglieds beträgt. Damit ist das besondere Kirchgeld in diesen Fällen entgegen den Festlegungen des BVerfG nicht in einem Merkmal der Person des Kirchenmitgliedes begründet (s. BVerfG  1 BvR 606/60, C I 2).

Demgegenüber bezieht sich die Anrechnungsvorschrift des § 22 KiStG nach den Gesetzgebungsunterlagen nur auf bereits "gezahlte Kirchensteuern" (Bayr. Landtag, Drucksache 14/7029, S. 6), nicht aber auf die Konkurrenz von KiESt und besonderem Kirchgeld. Das hat das FG München in seinem Urteil  1 K 2541/15 vorsätzlich verkannt.

5 Keine Normverwerfungskompetenz

Die beklagte ELKB hat nicht die rechtliche Möglichkeit, Normsetzungen des BVerfG zu verwerfen und durch eigene zu ersetzen.

Die o.a. Festlegungen des BVerfG v.a. in 1 BvR 606/60 zu kirchlichen Besteuerung sind klar und eindeutig:

· Besteuerung des eigenen Einkommens des Kirchenmitglieds zwingend (Ziff. C I 2, C I 1);

· Keine Haushaltsbesteuerung (C I 2d);

· Kein Hinzurechnen des Einkommens des konfessionslosen Ehepartners (C I 2a);

· Besteuerung des Lebensführungsaufwandes nur wenn „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ (C II 2).

Dies sind lt. BVerfG 2 BvR 591/06 etc. verfassungsrechtlich geklärte Fragen, die zumeist auch tragende Gründe des Urteils 1 BvR 606/60 sind. Damit sind nach § 31 Abs. 1  BVerfGG der Landesgesetzgeber und alle Behörden (also auch das KiStAmt der ELKB) und alle Gerichte an diese tragenden Gründe gebunden.

Die ELKB ist als Kirche zudem direkt an diese verfassungsrechtlichen Klärungen gebunden.

„Daher sind die Religionsgemeinschaften bei der Inanspruchnahme des Hoheitsrechts an die grundgesetzliche Ordnung, vor allem an die Grundrechte gebunden.“
(BVerfG, 2 BvR 443/01, B 2 b) aa)

„Für die Kirchensteuer ist die staatliche Normierung konstitutiv.“
(BVerfG, 1 BvR 413/60, C II 1)

Die ELKB beansprucht aber, dass sie mit dem schlichten Zahlenvergleich ihrer Vergleichsberechnung aus der AVKirchStErhebG - Steuer A ist höher als Steuer B - die o.a. verfassungsrechtlichen Festlegungen des BVerfG negieren und aufheben kann. Von der rechtlichen Absurdität dieser Vorstellung - einfach die jeweils höhere von zwei eigenständigen Steuern verlangen, Zahlenspielerei schlägt Verfassung - mal ganz abgesehen, bräuchte die ELKB hierzu eine Normverwerfungskompetenz gegenüber dem BVerfG.

Weder die ELKB noch ihr KiStAmt haben eine solche Normverwerfungskompetenz gegenüber dem BVerfG, mit der sie die o.a. Muss-Bestimmungen aushebeln könnten, nicht zuletzt wegen ihrer o.a. Bindung an die Verfassung (vgl. dazu OVG NRW, 6 A 1894/12, Rz 62). Die Kirchen haben eine solche Normverwerfungskompetenz nicht einmal bei Gesetzen, die den mit ihr geschlossenen Verträgen zuwiderlaufen; sie müssen ggf. klagen. Auch die Gerichte haben keine Normverwerfungskompetenz gegenüber dem BVerfG.
Soweit die staatlichen bayr. Behörden die kirchlichen Bestimmungen entgegen ihren Pflichten nach § 31 (1) BVerfGG dennoch genehmigt haben, kann die landesrechtliche Norm im Falle eines eigenen Einkommens des Kirchenmitglieds zu einem anderen Ergebnis führen als Bundesrecht, hier in Gestalt der o.a. Festlegungen des BVerfG. In derartigen Fällen einer Normenkollision geht Bundesrecht vor (Art. 31 GG).

6 Zur Rechtsprechung

6.1 BVerfG

Lt. BVerfG 2 BvR 591/06 etc. sind die verfassungsrechtlichen Fragen der Heranziehung zur Kircheneinkommensteuer bzw. zum besonderen Kirchgeld insbes. im Urteil des BVerfG  1 BvR 606/60 geklärt, und zwar nicht nur in dessen Obiter dictum, sondern in der Gesamtheit dieses Urteils. Dazu vorstehend in Abschnitt 2 und 3. Daran haben die Kirchen sich beim Ausfüllen der landesrechtlichen Bestimmungen zu halten (BVerfG, 2 BvR 443/01, B 2 b) aa) (3).
Die Einzelfallentscheidungen von BVerfG 2 BvR 591/06 etc. sind irrelevant, weil das deutsche Rechtssystem kein kasuistisches ist. Es zählt allein die Rechtslage. Daher konnte (und musste!) der BFH in  I B 109/12 aufgrund von 2 BvR 591/06 etc. auch glasklar sagen: „Die Rechtslage ist eindeutig“ und die Einzelfallentscheidungen ignorieren.

6.2 BVerwG

Das BVerwG hat im Urteil VII C 48.73 zwar die Kirchgeldtabelle gebilligt, ihre Anwendung aber auf das einkommenslose Kirchenmitglied beschränkt. (Ziffer II 4c, am Ende des Abschnittes). Allein darauf stützt sich diesbzgl. BFH  I R 76/04.

6.3 BFH

Der BFH hat in seinem Beschluss  I B 109/12 gesagt: Die Rechtslage ist eindeutig, besonderes Kirchgeld nur beim einkommenslosen Kirchenmitglied.

Die gesamte andere Rechtsprechung des BFH zum besonderen Kirchgeld bei Doppelverdienerehe (I R 44/05 ff.) kann man nur als haarsträubend und untauglich bezeichnen:

· Übertragung des Urteils I R 76/04 zur Alleinverdienerehe auf den nicht vergleichbaren Sachverhalt der Doppelverdienerehe, entgegen §§ 95/96 FGO (s. BFH, III R 25/15, Ziffer  I 2a); III R 3/13, III R 36/12; sowie zur Vergleichbarkeit z.B. BFH  III B 62/15, III R 37/02).
· Missachtung der Bindungswirkung der genannten tragenden Gründe aus BVerfG 1 BvR 606/60 entgegen § 31 (1) BVerfGG.
· Die entscheidende Eingriffsnorm, die über die Heranziehung zum besonderen Kirchgeld bei Doppelverdienerehe entscheidet, nämlich die Vergleichsberechnung, wurde in I R 44/05 ff. durchweg übersehen oder bewusst ignoriert.
Damit liegt ein qualifizierter Rechtsanwendungsfehler vor, weil eine offensichtlich einschlägige entscheidungserhebliche Rechtsnorm übersehen wurde (BFH-Beschluss vom 11. März 2011 V B 45/10, BFH/NV 2011, 999; BFH, 21.02.2013 - X B 110/11).

Daher können diese Entscheidungen des BFH nicht für weitere Entscheidungen herangezogen werden, ansonsten liegt ein Verstoß gegen Art. 20 (3) GG vor (s. Nachweise vorstehend in Abschnitt 3).

Gleiches gilt natürlich für die entsprechenden erstinstanzlichen Entscheidungen insbes. auch der bayrischen Finanzgerichte.

7 Prüfung der kirchlichen Bestimmungen

Das Gericht muss die kirchlichen Bestimmungen auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen. 

Die Klägerin begehrt mit dieser Klage staatlichen Rechtsschutz gegen die kirchlichen Bestimmungen der beklagten ELKB, nach denen sie entgegen den eindeutigen Festlegungen des BVerfG trotz ihres eigenen Einkommens mit einem besonderen Kirchgeld besteuert werden soll, das auch das Einkommen ihres der Kirche nicht angehörenden Ehegatten kirchlich besteuert, und dies allein deshalb, weil es mehr als ca. 150 % von ihrem eigenen Einkommen beträgt.

Das Gericht muss die kirchlichen Bestimmungen auf ihre Verfassungsmäßigkeit prüfen, weil die Klägerin dagegen staatlichen Rechtsschutz begehrt hat (BVerfG,  2 BvR 443/01, Ziffer B 2 b) aa) (4)). Dazu ist es ermächtigt und verpflichtet (ebd., Ziffer B 2 a). Diese Prüfung hat in formeller und in materieller Hinsicht zu erfolgen, denn Steuern müssen formell und materiell der Verfassung gemäß sein (BVerfG, 1 BvR 413/60, C I 1).
Die Prüfungspflicht gilt ohnehin für die Eingriffsnormen, aufgrund derer die Steuer festgesetzt wurde, somit insbesondere auch für die Vergleichsberechnung, da hinreichende Zweifel vorgetragen wurden. 
Maßstab dafür ist nicht irgendeine frühere Rechtsprechung irgendeines Gerichts, sondern nach BVerfG 2 BvR 591/06 etc. die Klärung der verfassungsrechtlich maßgeblichen Fragen der Heranziehung zur KiESt und zum besonderen Kirchgeld in den dort genannten Entscheidungen, somit v.a. die angeführten Rechtssätze aus BVerfG 1 BvR 606/60. Eine Vorlage beim BVerfG nach Art. 100 GG beim BVerfG ist unzulässig (BVerwG, 11 B 64.00).
Das FG Nürnberg hat in seinem Urteil 6 K 49/08  (Ziffer I 1 mit I 2.2) ja bereits aufgezeigt, dass diese Bestimmungen der ELKB nur für den Fall „mangels eigenen Einkommens kirchensteuerfrei“ durch das BVerfG (1 BvR 606/60, C II 2) legitimiert sind.

Angesichts der aufgezeigten offensichtlichen Widersprüche bis hin zur Normenkollision kann sich das Gericht nicht auf eine Floskel wie „keine Zweifel“ zurückziehen. Es muss ggf. das Nicht-Vorliegen derartiger Zweifel begründen, ansonsten ist das Urteil nicht mit Gründen versehen, weil es sich der Nachprüfbarkeit entzieht (BFH v. 01.03.2013 – II B 83/12, Ziffer II 1).

8 Revision

Im Falle des Unterliegens ist die Revision bereits aufgrund der angeführten Fehler und Widersprüche der bisherigen Rechtsprechung zuzulassen.
�   Daher kommt es hier nicht auf die übliche Diskussion an, ob die Streitgegenstände übereinstimmen, zumal diese durch die neuere Rechtsprechung des BVerfG und des BFH eh überholt ist. (BVerfG, 2 BvR 1018/74, B I 3; 2 BvL 3/10, II 1; ebenso: BFH v. 06.04.2016 - X R 2/15;Ziff II 3 d) aa). Eine Missachtung dieser Bindungswirkung bedeutet einen Verstoß gegen Art. 20 (3) GG und verletzt den Kläger in seinen Rechten aus Art. 2 (1) GG (BVerfG, 2 BvR 1964/05, Ziffer B II 1).


�  Schwarz/Pahlke, FGO § 105 Urteilsform / 3.4, Entscheidungsgründe (§ 105 Abs. 2 Nr. 5 FGO), Rz. 19
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